
intensiv im Vorfeld der Erarbeitung dieses Gesetzes unterhal
ten. Wir haben uns auch insbesondere mit Vertretern des Lan
desteils Vorpommern diesbezüglich unterhalten. Wir haben es 
aber vermieden, in dieses Gesetz aufzunehmen, daß „Regie
rungsbezirke“ gebildet werden. Ich glaube, dahin zielte Ihre Fra
ge in etwa.

(Zuruf: Gerade diesen Begriff habe ich bewußt vermieden.)

Ich habe angenommen, daß so etwas damit gemeint war. Wir 
haben das nicht im Gesetz festgeschrieben, weil die Installie
rung von Regierungsbezirken ausschließlich zum Kompetenz
bereich der späteren Länder gehört und letzten Endes ja eine Fi
nanzierungsfrage ist, die sich die Länder leisten können oder 
nicht. Wir empfehlen natürlich in ihrem Interesse, die Frage, die 
Sie gestellt haben, für besondere Bevölkerungsgruppen - zum 
Beispiel bei den Sorben oder auch in Vorpommern - so zu lösen, 
daß dort Regierungsbezirke eingeführt werden, um einen eige
nen Kreis für sie zu haben. Aber wir können es nur empfehlen 
und nicht gesetzlich festschreiben.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

Wir bedanken uns noch einmal, Herr Minister, Herr Staatsse
kretär.

(Zuruf: Gestatten Sie eine weitere Anfrage?)

—/ Entschuldigung, ich habe das übersehen.

Dr. Friedrich (PDS):

Im Paragraph 8 des Ländereinführungsgesetzes wird in Ziffer 
3 ein beeindruckender Katalog der konkurrierenden Gesetzge
bung aufgeführt, der 27 Punkte enthält. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist ein ganz ähnlicher Katalog im Grundgesetz zu 
finden. Dort ist es aber so, daß de facto die meisten dieser Punkte 
vom Bund wahrgenommen werden im Sinne dieser konkurrie
renden Gesetzgebung. Wissenschaftler sprechen davon, daß das 
Prinzip des Föderalismus durch dieses Heranziehen ausgehöhlt 
wurde, was als keineswegs positiv für die Gewaltenteilung gese
hen wird.

An welche Vorsorge ist gedacht, um Ähnliches hier zu verhin
dern, d. h. diese konkurrierende Gesetzgebung zum überwiegen
den Teil zumindest bei den Ländern zu belassen und solch eine 
Aushöhlung zu verhindern?

Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegen- 
eiten:

Ich habe versucht - wenn das nicht so angekommen ist, bitte 
ich um Entschuldigung -, darzulegen, daß diese Form eine zeit
lich begrenzte ist, weil die Länder im Moment noch nicht beste
hen und nach der Vereinigung und der Länderbildung eine neue 
gesetzliche Regelung vorgenommen werden muß. Ich habe die 
Frage voll verstanden. Es muß die konkurrierende Gesetzge
bung, die an und für sich ja das Positive des Föderalismus ist, an 
die Länder gegeben werden. Im Moment haben wir noch keine 
Länder. Deswegen muß das im Augenblick noch von der Zentra
le im großen und ganzen wahrgenommen werden. Das ist der 
einzige Grund dafür.

Dr. Wiebke (SPD):

Herr Minister! Bei der Bildung des Landes Mecklenburg-Vor
pommern wird die Ausgliederung der Kreise aus dem Bezirk 
Neubrandenburg - Prenzlau, Templin - einer späteren Entschei
dung anheimgestellt. Nun ist es aber eine Tatsache, daß die vor- 
pommersche Grenze auch andere Kreise quer durchschneidet, 
andere Kreise des Bezirkes Neubrandenburg, z. B. den Kreis Pa- 
sewalk und den Kreis Strasburg.

Wie wird man den Ansprüchen derjenigen gerecht, die auch

mit halben Kreisen, eventuell zu Brandenburg, gehen wollen, zu
mal dort auch schon im Rahmen der Kommunalwahlen so etwas 
wie Volksabstimmungen stattgefunden haben.

Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegen
heiten:

Ich habe schon versucht, das zu erläutern. Ich will es aber gern 
noch einmal tun: Die Kreise, in denen die überwiegende Zahl der 
Gemeinden durch die alte Länderbildung jetzt betroffen wird, 
sind die 15 Kreise, in denen zur Zeit Bürgerbefragungen durch
geführt werden. In den Kreisen, wo es weniger als die Hälfte der 
Gemeinden war, und das sind weitaus mehr - in der gesamten 
Republik sind das über 40 -, habe ich gesagt, ist es notwendig, 
dann nach der Länderbildung über Länderverträge die endgülti
ge Festlegung zu treffen, zu welchem Land diese Kreise gehö
ren, und das anschließend durchzuführen. Das würden wir jetzt 
nicht mehr schaffen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann :

Schönen Dank, Herr Minister. Ich beende damit die Rückfra
gen. Es tut mir leid, wir sind im Zeitdruck und müsen beenden.

Gemäß § 44 der vorläufigen Geschäftsordnung mache ich von 
meinem Recht der Auslegung dieser Geschäftsordnung Ge
brauch, unterbreche die Verhandlungen und weise das Hohe 
Haus darauf hin, daß mir hier ein Antrag vorliegt, unterzeichnet 
von 18 Abgeordneten. Ich lese sie jetzt nicht namentlich vor. Ge
mäß § 18 der Geschäftsordnung der Volkskammer wird die sofor
tige Herbeirufung eines Mitglieds des Ministerrates beantragt. 
Ich erteile dem Abgeordneten Jauch das Wort zur Begründung 
des Antrages.

Jauch (SPD):

Verehrter Herr Präsident! Liebe Abgeordnete! Ihnen wird es 
schon bekannt sein - aus aktuellem Anlaß -, daß die Energiewirt
schaft der DDR laut einer Pressemitteilung kurz vor ihrem Ver
kauf steht. Dies ist ein offensichtlicher Mißbrauch; denn laut 
Kommunalverfassung und Treuhandgesetz wird den Kommu
nen ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, Anteile an der 
Energiewirtschaft zu erwerben. Am kommenden Mittwoch sol
len im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reak
torsicherheit Verträge unterzeichnet werden, mit denen das ge
samte Energienetz der DDR drei bundesdeutschen Monopolen 
übereignet wird. Ich bitte Herrn Weis, das noch näher zu erläu
tern.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann :

Herr Abgeordneter, ich erteile Ihnen das Wort.

Weis (SPD):

Herr Präsident, danke. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich 
den Zeitpunkt verpaßt habe, aber ich mußte ein Telefonat füh
ren, auch in dieser Angelegenheit. Aus der Tagespresse heute, 
zum Beispiel aus der „Berliner Zeitung“, erfahren wir, wie Herr 
Jauch schon sagte, daß am Mittwoch die Verträge mit den drei 
großen Energieversorgungsunternehmen der Bundesrepublik 
abgeschlossen werden sollen. Der Vertragsinhalt erstreckt sich 
bis auf die 15 Bezirksenergiekombinate. Das heißt, bis in den 
letzten Ort der DDR hinein werden Eigentumsverhältnisse ver
ändert und dazu, denke ich, ist es notwendig, eine Erklärung ab
zugeben, die ich hiermit verlesen möchte.

„Als Mitglied des Volkskammerausschusses Umwelt, Natur
schutz, Energie und Reaktorsicherheit mache ich Sie darauf 
aufmerksam, daß im § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Privatisie
rung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens - 
Treuhandgesetz - vom 17. Juni 1990 festgelegt wurde, daß 
volkseigenes Vermögen, das kommunalen Aufgaben und
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